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Satzung

zur Anderung der Satzung liber die 6ffentliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung - AbwS) der Gemeinde Ehrenkirchen vom 25.04.2017

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes flur Baden-Wirttemberg (WG), §§ 4
und 11 der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13,
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes fiur Baden-Wirttemberg (KAG) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Ehrenkirchen am 22.11.2022 folgende Satzung zur Anderung der Ab-
wassersatzung vom 25.04.2017 beschlossen:

1. Anderungen

§ 42 der Satzung Uber die offentliche Abwasserbeseitigung vom 25.04.2017 wird wie folgt
neu gefasst:

§ 42
Hohe der Abwassergebuhren

(1) Die Schmutzwassergebiihr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 1 und 2 betragt je m®
Schmutzwasser 1,70 €.

(2) Die Niederschlagswassergebiihr (§ 38 Abs. 3) betragt je m? der nach § 41 Abs. 2 bis 4
gewichteten versiegelte Flache 0,45 €.

2. In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Ehrenkirchen, den 22.11.2022

Breig
Blrgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenuber der
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften liber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

signiert | Burgermeisteramt Ehrenkirchen | 29.11.2022



		2022-11-29T12:58:10+0000
	Bürgermeisteramt Ehrenkirchen




